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Die vorliegende Arbeitssicherheitsinformation (ASI) konzentriert sich auf wesentliche  
Punkte einzelner Vorschriften und Regeln. Sie nennt aus diesem Grund nicht alle im 
Einzelnen erforderlichen Maßnahmen. Seit Erscheinen dieser ASI können sich der Stand 
der Technik und Rechtsgrundlagen geändert haben.

Die ASI wurde sorgfältig erstellt. Dies befreit jedoch nicht von der Pflicht und Verantwor-
tung, die Angaben auf Vollständigkeit, Aktualität und Richtigkeit zu überprüfen.

In dieser ASI wurde auf geschlechterneutrale Sprache geachtet. In Ausnahmefällen bezie-
hen sich die Personenbezeichnungen gleichermaßen auf Frauen und Männer, auch wenn 
dies in der Schreibweise nicht zum Ausdruck kommt. 
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1. Einleitung 

Es kommt häufig vor, dass auf dem Be- 
triebsgelände eines Unternehmens Be-
schäftigte eines anderen Unternehmens Ar-
beiten verrichten, z. B. Beschäftigte von 
Zuliefer- oder Handwerksbetrieben. Im Nor-
malfall wurde das fremde Unternehmen mit 
diesen Arbeiten beauftragt; die Beschäf-
tigten des Fremdunternehmens stehen mit 
dem Auftraggeber üblicherweise nicht in ei-
ner arbeitsvertraglichen Beziehung.

Beschäftigte von Fremdfirmen müssen sich 
sehr schnell auf eine neue Arbeitsumge-
bung einstellen. Die Zuständigkeit und die 
Verantwortlichkeit müssen bei jedem Ein-
satz auf neuem Terrain immer wieder neu 
geregelt werden. 

Diese Ausgangsbedingungen haben leider 
oft ein erhöhtes Unfall- und Gesundheits-
risiko, auch für die Stammbelegschaft, zur 
Folge.

Die DGUV Vorschrift 1 „Grundsätze der Prä-
vention“ enthält für solche Arbeiten in den 
§§ 5 und 6 wichtige Bestimmungen, die der 
betrieblichen Praxis gerecht werden.

Für den Einsatz von Beschäftigten von Zeit- 
arbeitsunternehmen im Rahmen einer Ar-
beitnehmerüberlassung oder unterliegen 
Projekte der Baustellenverordnung, gelten 
andere bzw. zusätzliche Regelungen. 
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2. Vergabe von Aufträgen 

DGUV Vorschrift 1, § 5 (3)
Bei der Erteilung von Aufträgen an ein 
Fremdunternehmen hat das den Auftrag er-
teilende Unternehmen das Fremdunter-
nehmen bei der Gefährdungsbeurteilung 
bezüglich der betriebsspezifischen Gefah-
ren zu unterstützen. Es hat ferner sicherzu-
stellen, dass Tätigkeiten mit besonderen 
Gefahren durch Aufsichtsführende über-

Soweit es zur Vermeidung einer möglichen 
gegenseitigen Gefährdung erforderlich ist, 
haben sie eine Person zu bestimmen, die 
die Arbeiten aufeinander abstimmt. Dieser 
Koordinator ist zur Abwehr von besonderen 
Gefahren mit entsprechender Weisungsbe-
fugnis auszustatten.

wacht werden, die die Durchführung der 
festgelegten Schutzmaßnahmen sicherstel-
len.

Das Unternehmen muss sich darüber hin-
aus mit dem Fremdunternehmen einigen, 
wer die Aufsichtsführenden zu stellen hat.

3. Zusammenarbeit mehrerer Unternehmen 

DGUV Vorschrift 1, § 6 (1)
Werden Beschäftigte mehrerer Unterneh-
men oder selbstständige Einzelunterneh-
men an einem Arbeitsplatz tätig, haben die 
Unternehmen hinsichtlich der Sicherheit 
und des Gesundheitsschutzes der Beschäf-
tigten [...] zusammenzuarbeiten.

DGUV Vorschrift 1 § 6 (2) 
Bereits vor, spätestens aber bei Beginn der 
Arbeiten durch Fremdunternehmen muss 
sich der nach der DGUV Vorschrift 1, § 6 ein-
gesetzte Koordinator (Person mit Weisungs-
befugnis) mit den zuständigen vorgesetzten 
Personen der Fremdunternehmen in Verbin-
dung setzen um die Arbeiten so aufeinan-
der abzustimmen, dass eine reibungslose 

Abwicklung der Arbeiten der Fremdunter-
nehmen im betreffenden Unternehmensbe-
reich möglich ist.

Er muss darauf hinwirken, dass das staatli-
che und berufsgenossenschaftliche Regel-
werk eingehalten wird.

4. Beschäftigte von Fremdunternehmen 
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5. Weisungsbefugnis des Koordinators 

Soweit es die Sicherheit im Unternehmen 
betrifft, muss sich die Weisungsbefugnis 
des Koordinators auch auf die Beschäftig-
ten des Fremdunternehmens erstrecken. 
Er muss Anweisungen zur Gefahrenabwehr 
auch in deren Bereich unmittelbar geben 
dürfen.

Vorgesetzte Personen des Fremdunterneh-
mens bleiben für ihre Beschäftigten zustän-
dig und verantwortlich und dürfen die ihnen 
übertragene Aufsichtspflicht nicht vernach-
lässigen. Ebenso sind die Beschäftigten des 
Fremdunternehmens verpflichtet, alles Mög-
liche zu tun, um Gefahren nicht entstehen 
zu lassen.  

Die Weisungsbefugnis des Koordinators ge-
genüber den Auftragnehmenden und deren 
Beschäftigten ist Grundvoraussetzung für 
eine wirkungsvolle Arbeit des Koordinators. 
Seine Weisungsbefugnis unterscheidet sich 
jedoch grundlegend von dem allgemeinen 
Weisungsrecht einer betrieblich vorgesetz-
ten Person. Der Koordinator kann nur Wei-
sungen erteilen und Maßnahmen treffen, 
die zur Beseitigung einer gegenseitigen Ge-
fährdung erforderlich sind. Allerdings darf 
er solche sicherheitswidrige Zustände oder 
Verhaltensweisen, die keine gegenseitige 
Gefährdung beinhalten und somit aus-
schließlich die Beschäftigten des Fremdun-
ternehmens betreffen, nicht direkt unter-
binden. Er hat in einem solchen Fall nur 
die Möglichkeit, sich an die zuständige 
vorgesetzte Person der jeweiligen Beschäf-
tigten zu wenden und auf Beseitigung hin- 
zuwirken.

Es ist zweckmäßig, diese Weisungs-
befugnis bereits bei der Erteilung des 
Auftrages schriftlich festzulegen und 
damit das auftragnehmende Unter-
nehmen zu unterrichten.

6. Rechte des Koordinators 

Es ist zweckmäßig, eine vorgesetzte Person 
als Koordinator einzusetzen. Diese Aufgabe 
kann auch die Fachkraft für Arbeitssicher-
heit übernehmen. Sie muss dann jedoch 
Weisungsbefugnis gegenüber allen Be-
schäftigten hinsichtlich sämtlicher Arbeits-
schutzangelegenheiten erhalten.

Die beteiligten Unternehmer können selbst 
und eigenverantwortlich den Aufgabenbe-
reich des Koordinators durch vertragliche 
Vereinbarung festlegen. 

Die Aufgabe des Koordinators ist, eine ge-
fahrlose Zusammenarbeit der nebeneinan- 
der arbeitenden Unternehmen zu gewähr-
leisten. Hierfür muss er über  Arbeitsbeginn 
und -ende, Personalstärke und geplante Ar-

beitsweise der beteiligten Unternehmen 
informiert werden. Der Koordinator hat des-
halb ein umfassendes Informationsrecht. 
Er hat also das Recht, von dem auftragneh-
menden Unternehmen hierfür alle erforder- 
lichen Unterlagen anzufordern. Treten Stö-
rungen im Arbeitsablauf auf, die zu einer 
gegenseitigen Gefährdung führen können, 
muss der Koordinator den Arbeitsablauf 
entsprechend ändern. Der Koordinator 
unterrichtet dann unverzüglich die verant-
wortlichen Personen der einzelnen Unter- 
nehmen über jede wesentliche Planände-
rung. Gegebenenfalls sind Arbeiten sogar zu 
unterbrechen. Die Wiederaufnahme der Ar-
beiten darf erst erfolgen, wenn der Koordi-
nator dies ausdrücklich zulässt.
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7. Unternehmen als Auftragnehmer in fremden Unternehmen

Aufträge bzw. deren Durchführung fallen ge-
gebenenfalls zeitlich und örtlich mit Auf- 
trägen anderer Unternehmen zusammen, 
z. B. Belieferung von/oder Entladen in an-
deren Unternehmen, Vorführungen neuer 
Produkte usw. In diesem Fall müssen sich 
die Unternehmen abstimmen und von sich 
aus alles tun, um einen sicheren, reibungs-
losen Arbeitsablauf zu gewährleisten. Dazu 
gehört, dass es seine Beschäftigten an-
weist, sich mit dem auftraggebenden Unter-
nehmen und dessen Beschäftigten, die

gleichzeitig dort tätig sind, abzustimmen 
und von sich aus den Kontakt sucht. Dies 
gilt auch dann, wenn der von dem auftrag-
gebenden Unternehmen zu bestimmende 
Koordinator nicht vorhanden, nicht anwe-
send oder nicht tätig ist.

Zur Vermeidung gegenseitiger Gefährdun-
gen müssen in solchen Fällen Absprachen 
getroffen werden.

8. Überwachung durch die Berufsgenossenschaft

Im Hinblick auf die Überwachungstätigkeit 
der Aufsichtspersonen der Unfallversiche-
rungsträger regelt das Sozialgesetzbuch VII 
(SGB VII) die Zuständigkeiten.

Die Berufsgenossenschaften und Unfall-
versicherungsträger der öffentlichen Hand 
haben eine entsprechende Vereinbarung 
über die gegenseitige Beauftragung im Hin-
blick auf Überwachung und Beratung in 
„Fremdunternehmen“ gemäß §17 Abs. 2 
SGB VII geschlossen. Die Vereinbarung lässt 
die Aufgaben des originär zuständigen Un-
fallversicherungsträgers im Übrigen unbe-
rührt.

§ 17 (2) SGB VII Überwachung und Bera-
tung

Soweit in einem Unternehmen Versicherte 
tätig sind, für die ein anderer Unfallver-
sicherungsträger zuständig ist, kann auch 
dieser die Durchführung der Maßnahmen 
zur Verhütung von Arbeitsunfällen, Be- 
rufskrankheiten, arbeitsbedingten Ge-
sundheitsgefahren und für eine wirksame 
Erste Hilfe überwachen. Beide Unfallver- 
sicherungsträger sollen, wenn nicht sach-
liche Gründe entgegenstehen, die Über-
wachung und Beratung abstimmen und 
sich mit deren Wahrnehmung auf einen 
Unfallversicherungsträger verständigen.





Diese und alle anderen verfügbaren ASIs finden Sie hier zum Download:
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